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Das Gesetzesvertretende Dekret zur Arbeitssicherheit Nr. 81 vom 09.04.2008 kommt zur Anwendung, wenn ein Unternehmen seine Tätigkeit mit Hilfe von mindes-
tens 1 Arbeitnehmer abwickelt. 

ARBEITSSCHUTZORGANISATION 

Funktion Hauptaufgaben Ernennung 
Gesetzes-
grundlage 

Erforderliche  
Ausbildung 

Erforderliche 
Weiterbildung 

Arbeitgeber (datore di lavoro) 

Als "Arbeitgeber" gilt in den meisten 
Fällen der gesetzliche Vertreter des 
Unternehmens. 

Hauptverantwortlicher für den Arbeits-
schutz im Unternehmen. 

Ausarbeitung bzw. Unterzeichnung des 
Berichts zur Gefährdungsbeurteilung 

Beauftragung des Sicherheitsverantwortli-
chen (LDAS) 

Keine erforderlich 

GvD 81 Art. 2. 
Absatz b) 

Art. 17 

keine keine 

Sicherheitsver-
antwortlicher 
des Unterneh-
mens (Leiter der 

Dienststelle für 
Arbeitsschutz) 

 

Variante 1: 

Übernahme der     
Zuständigkeit für 
Arbeitssicherheit 
durch den Ar-
beitgeber 

 

Ausarbeitung Gefährdungsbeurteilung /  
Risikobewertung und Definition der Maß-
nahmen 

Durchführung von periodischen Sicher-
heitsaudits 

Ausarbeitung von Vorschlägen über die 
Information und Schulung der Mitarbeiter 

Planung und Durchführung von Mitarbei-
terschulungen 

Keine erforderlich 
aber Vermerk in Ri-
sikobewertung 

GvD 81 - Art. 34 

Staat-Regionen 
Abkommen vom 
21.12.2011 

Sicherheitskurs für Arbeit-
geber laut Risikoeinstufung 
des Betriebes (siehe An-
lage): 

 

Geringes Risiko: 16 h 

Mittleres Risiko: 32 h 

Hohes Risiko: 48 h 

Weiterbildung für Arbeit-
geber innerhalb von 5 
Jahren laut Risikoein-
stufung des Betriebes 
(siehe Anlage): 

Geringes Risiko: 6 h 

Mittleres Risiko: 10 h 

Hohes Risiko:14 h 

Variante 2: 

Beauftragung ei-
nes internen o-
der externen 

Leiters der 
Dienststelle für 
Arbeitsschutz 

Schriftliche Beauf-
tragung durch den 
Arbeitgeber erfor-
derlich. 

GvD 81 

Art. 31 + 33 

Staat-Regionen 
Abkommen vom 
26.01.2006 

Ausbildung zum Leiter der 
Dienststelle für Arbeits-
schutz (64 bis 120 Stunden 
je nach Risikoeinstufung 
des Betriebes). 

Weiterbildung von 40 o-
der 60 Stunden je nach 
Risikoeinstufung des 
Betriebes innerhalb von 
5 Jahren 

Arbeitsmediziner 

Durchführung der ärztlichen Visiten 

Begutachtung aller Arbeitsplätze 

Mitarbeit bei der Ausarbeitung der Ge-
fährdungsbeurteilung 

Schriftliche Beauf-
tragung durch den 
Arbeitgeber erfor-
derlich. 

GvD 81 

Art. 25 

Art. 39 

Fachausbildung zum Ar-
beitsmediziner 

- 

Sicherheitssprecher 

Vertretung der Arbeitnehmer in Fragen 
Arbeitssicherheit bei der Geschäftsleitung 

Mitarbeit bei der Ausarbeitung der Ge-
fährdungsbeurteilung 

Aufzeigen von Sicherheitsmängeln 

Wahl durch die Be-
legschaft oder Er-
nennung durch die 
betrieblichen Ge-
werkschaftsvertre-
ter. 

GvD 81 

Art. 47 

Art. 48 

Ausbildung zum Sicher-
heitssprecher über 32 
Stunden. 

Auffrischungskurs über 
4 Stunden (15 bis 50 
Mitarbeiter) oder 8 Stun-
den (über 50 Mitarbei-
ter). 

http://www.fideras.it/


 

Leitfaden „Mindestanforderungen der Arbeitsschutzbestimmungen in Italien 

nach dem Gesetzesvertretendem Dekret (GvD) Nr. 81/08 in geltender Fassung“ 

 
 

FIDERAS Consulting, Ebenweg 4, 39031 Bruneck (BZ) - www.fideras.it – info@fideras.it                       Ausgabe: April 2016 Seite 2 von 7 

NOTFALLORGANISATION 

Funktion Hauptaufgaben Ernennung 
Gesetzes-
grundlage 

Erforderliche  
Ausbildung 

Erforderliche 
Weiterbildung 

Erste Hilfe-Beauftragter 

Beratung der Geschäftsleitung bei Erste-
Hilfe-Fragen 

Wartung Erste Hilfe Koffer  

Leisten von Erster Hilfe bei Unfällen 

Alarmierung und Einweisung der Ret-
tungskräfte Übernahme der 

Funktion durch den 
Arbeitgeber  

oder 

schriftliche Beauf-
tragung eines Mitar-
beiters durch den 
Arbeitgeber 

GvD 81 Art. 45 

Staatsdekret Nr. 
388 vom 15. Juli 
2003 

Dekret des Lan-
deshauptman-
nes Nr. 25 vom 
13. Juni 2005 

Ausbildung zum Erste Hilfe 
Beauftragten: 

Risikogruppe A: 16 Stun-

den bzw. Unterrichtseinhei-
ten 

Risikogruppe B/C: 12 

Stunden bzw. Unterrichts-
einheiten 

Risikogruppe A: 6h Ri-
sikogruppe B/C: 4h 

Alle 3 Jahre laut Dekret 

Nr. 388 vom 15. Juli 
2003 (Staatsebene) 

Alle 10 Jahre laut Dek-

ret 25 des Landeshaupt-
mannes Nr. 25 vom 13 
Juni 2005 (Landes-
ebene) 

Brandschutz-Beauftragter 

Beratung der Geschäftsleitung bei Brand-
schutzfragen 

Durchführung periodischer Brandschutz-
audits 

Alarmierung und Einweisung der Feuer-
wehr 

GvD 81 Art. 46 

 

Ministerialdekret 
vom 10.03.1998 

Ausbildung zum Brand-
schutz- Beauftragten laut 
Einstufung Brandrisikos 
des Betriebes: 

Geringes Brandrisiko: 4 h 

Mittleres Brandrisiko: 8 h 

Hohes Brandrisiko: 16 h 

keine 
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GEFÄHRDUNGSBEURTEILUNG (RISIKOBEWERTUNG) UND SCHUTZMASSNAHMEN 

Gegenstand Definition Anforderungen 
Gesetzes- 
grundlage 

Erforderliche  
Dokumentation 

Gefährdungsbeurteilung /  

Risikobewertung  

Bewertung aller möglichen Risiken 
im Betrieb 
Definition und Umsetzung der ent-
sprechenden Schutzmaßnahmen 

Arbeitsplatz- und tätigkeitsbezogene 
Risikobewertung 

Lärm- und Vibrationsbewertung 

Gefahrenstoffbeurteilung 

Heben und Tragen von Lasten 

Gefährdungsbeurteilung Minder-  
jährige 

Arbeitsbezogener Stress usw. 

GvD 81 

Art. 28 

Schriftliche Gefährdungsbeurteilung (ab 
01.06.2013 für alle Betriebe verpflich-
tend) 

 

Bis 10 Mitarbeiter und bei geringen Risi-
ken im Betrieb kann das standardisierte 
Risikobewertungsverfahren verwendet 
werden. 

 NOTFALLMANAGEMENT 

Brandschutzmaßnahmen 

Bewertung Brandrisiko (gering, mit-
tel, hoch) 

Definition und Umsetzung der ent-
sprechenden Schutzmaßnahmen 

Ernennung und Ausbildung eines 
Brandschutz-Beauftragten (siehe 
Seite 2) 

Anschaffung und Wartung eines    
(oder mehrerer) Feuerlöscher 

Beschilderung Feuerlöscher, Flucht-
wege, Notausgänge und Sammel-
punkt 

Installation und Wartung einer Not-
beleuchtung 

Durchführung von Brandschutzbe- 
gehungen 

GvD 81 

Art. 46 

Ministerialdekret 
vom 10.03.1998 

Schriftliche Brandrisikobewertung und 
Definition der Maßnahmen 

Ergebnisse aus Brandschutzbegehungen 

Notfallplan / Fluchtwegeplan ab 10 Mitar-
beiter pro Produktionsstätte 

 

Bis 10 Mitarbeiter und bei geringen Risi-
ken im Betrieb kann das standardisierte 
Risikobewertungsverfahren verwendet 
werden. 

Erste-Hilfe Maßnahmen 
Einstufung des Betriebes in 3 Risi-
kogruppen (Gruppe A, B oder C)  

Ernennung und Ausbildung eines 
Erste Hilfe Beauftragten (siehe Seite 
2) 

Bereitstellung eines geeigneten 
Kommunikationsmittels, das unver-
züglich das Notfallsystem aktivieren 
kann 

Anschaffung und Wartung eines     
oder mehrerer Erste Hilfe Koffer oder 
Verbandskasten 

GvD 81 Art. 45 

Staatsdekret Nr. 
388 vom 15. Juli 
2003 

Dekret des Lan-
deshauptmannes 
Nr. 25 vom 13. 
Juni 2005 

Schriftliche Einstufung des Betriebes und 
Definition der Maßnahmen 
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AUSBILDUNG UND WEITERBILDUNG DER MITARBEITER  

Funktion Hauptaufgaben / Definition Ernennung 
Gesetzesgrund-
lage 

Erforderliche Grundaus-
bildung 

Erforderliche 
Weiterbildung 

Arbeitnehmer 

Person, die unabhängig von der ange-
wandten Vertragsform eine Arbeitstätig-
keit in der Organisation eines öffentlichen 
oder privaten Arbeitgebers gegen oder 
ohne Bezahlung leistet. 

- 

GvD 81 Art. 37 

Staat-Regionen 
Abkommen vom 
21.12.2011 

Sicherheitskurs für Arbeit-
nehmer laut Risikoeinstu-
fung des Betriebes (siehe 
Anlage): 

Geringes Risiko: 8 h 

Mittleres Risiko: 12 h 

Hohes Risiko: 16 h 

Auffrischungskurs über 
6 Stunden innerhalb 

von 5 Jahren (unabhän-
gig von der Risikoein-
stufung) 

Vorgesetzte 

Umsetzung der erhaltenen Anweisungen  

Überwachung der Arbeitstätigkeiten 

Überprüfung der Arbeitnehmer und Aus-
übung von Entscheidungsbefugnis 

Schriftliche Beauf-
tragung durch den 
Arbeitgeber mit er-
forderlich 

GvD 81 Art. 37 

Staat-Regionen 
Abkommen vom 
21.12.2011 

Sicherheitskurs für Vorge-
setzte über 8 Stunden 

(zusätzlich zu Arbeitneh-
merschulungen zu absol-
vieren) 

Auffrischungskurs über 
6 Stunden innerhalb 

von 5 Jahren (unabhän-
gig von der Risikoein-
stufung) 

Führungskräfte 
Umsetzung der Anweisungen des Arbeit-
gebers durch Organisation und Überwa-
chung der Arbeitstätigkeiten 

Schriftliche Beauf-
tragung durch den 
Arbeitgeber mit er-
forderlich 

GvD 81 Art. 37 

Staat-Regionen 
Abkommen vom 
21.12.2011 

Sicherheitskurs für Füh-
rungskräfte über 16 Stun-
den (Arbeitnehmerschu-

lung muss nicht zusätzlich 
besucht werden) 

Auffrischungskurs über 
6 Stunden innerhalb 

von 5 Jahren (unabhän-
gig von der Risikoein-
stufung) 
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SPEZIFISCHE AUSBILDUNGEN FÜR FAHRBARE ARBEITSMITTEL 

Arbeitsmittel Ernennung Gesetzesgrundlage 
Grundausbil-
dung Theorie 

Grundausbildung Praxis 
Erforderliche 
Weiterbildung 

Fahrbare Hebebühnen 

Nicht verpflichtend aber emp-
fehlenswert 

GvD 81 Art. 73 

Staat-Regionen Ab-
kommen vom 
22.02.2012 

4 Stunden 

Mit Stabilisator – 4 Stunden 

Ohne Stabilisator – 4 Stunden 

Mit und ohne Stabilisator – 6 
Stunden 

Auffrischungskurs 
über 4 Stunden inner-
halb von 5 Jahren 
nach erfolgter Grund-
ausbildung 

Gabelstapler mit Fahrer an 
Bord 

8 Stunden 

Industriegabelstapler – 4 Stunden 

Selbstfahrende Teleskopstapler – 
4 Stunden 

Selbstfahrende Dreh-Teleskop-
stapler – 4 Stunden 

Kombikurs Industriegabelstapler, 
selbstfahrende Teleskopstapler 
und selbstfahrende Dreh-Tele-
skopstapler – 8 Stunden 

Erdbewegungsmaschinen 

(Nutzlast Hydraulikbagger > 
6.000 kg oder Frontlader > 4.500 
kg) 

4 Stunden 

Hydraulikbagger - 6 Stunden 

Seilbagger - 6 Stunden 

Frontlader - 6 Stunden 

Baggerlader - 6 Stunden 

Raupendumper – 6 Stunden 

Kombikurs Hydraulikbagger, 
Frontlader und Baggerlader – 12 
Stunden 
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SPEZIFISCHE AUSBILDUNGEN FÜR FAHRBARE ARBEITSMITTEL 

Arbeitsmittel Ernennung Gesetzesgrundlage 
Grundausbil-
dung Theorie 

Grundausbildung Praxis 
Erforderliche 
Weiterbildung 

Turmdrehkräne 

Nicht verpflichtend aber emp-
fehlenswert 

GvD 81 Art. 73 

Staat-Regionen Ab-
kommen vom 
22.02.2012 

8 Stunden 

Untendreher – 4 Stunden 

Obendreher – 4 Stunden 

Kombikurs Oben- und Untendre-
her – 6 Stunden 

Auffrischungskurs 
über 4 Stunden inner-
halb von 5 Jahren 
nach erfolgter Grund-
ausbildung 

Hydraulische Kräne 

(LKW-Kräne) 
4 Stunden 8 Stunden 

Mobile Kräne (Grundkurs) 7 Stunden 7 Stunden 

Mobile Kräne 

(Zusatzkurs für Autokräne mit Te-
leskop- und Gitter-ausleger) 

4 Stunden 4 Stunden 

Traktoren 3 Stunden 

Traktoren mit Reifen – 5 Stunden 

Traktoren mit Raupen – 5 Stun-
den 

Betonpumpen 7 Stunden 7 Stunden 

SPEZIFISCHE AUSBILDUNGEN FÜR ANDERE ARBEITSMITTEL 

Arbeitsmittel Ernennung Gesetzesgrundlage 
Grundausbil-
dung Theorie 

Grundausbildung Praxis 
Erforderliche 
Weiterbildung 

Brückenkräne, Portalkräne, 
Pistenraupen-Geräte, Motorsä-
gen, Fadenmäher usw. 

Keine verpflichtend aber emp-
fehlenswert GvD 81 Art. 73 

Einschulung / Unterweisung verpflichtend ohne Zeit-

vorgaben (Theorie und Praxis und ggf. Abschlussprü-
fung empfehlenswert) 

keine 
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HÖHENARBEITEN 

Funktion Hauptaufgaben Ernennung 
Gesetzesgrund-
lage 

Erforderliche Ausbildung 
Erforderliche 
Weiterbildung 

Höhenarbeiten 

Mitarbeiter welche Höhenar-
beiten verrichten und sich da-
bei gegen Absturz sichern 

Keine erforderlich aber 
empfehlenswert 

GvD 81 

Art. 77+116 

Einweisung in die PSA gegen Ab-
sturz (PSA 3. Kategorie) über 4 
Stunden 

keine 

Mitarbeiter welche im Seil 
hängend Höhenarbeiten ver-

richten 

Keine erforderlich aber 
empfehlenswert 

GvD 81 

Art. 77+116 

Seilsicherungskurs über 32 Stun-
den 

Auffrischungskurs 
über 8 Stunden inner-
halb von 5 Jahren 

Gerüstbauer 

Arbeitnehmer, die Fassaden-
gerüste auf-, ab- oder um-
bauen 

Keine erforderlich aber 
empfehlenswert 

Art. 37, 136 und 
Anhang 21.4 

Gerüstbaukurs über 28 Stunden 
Auffrischungskurs 
über 4 Stunden inner-
halb von 4 Jahren 

ELEKTRISCHE SICHERHEIT 

Funktion Hauptaufgaben Ernennung 
Gesetzesgrund-
lage 

Erforderliche Ausbildung 
Erforderliche 
Weiterbildung 

Mitarbeiter, Bereichsverant-
wortliche, Linienleiter, Vorge-
setze, Hausmeister usw. 

Austausch von Lampen und 
Sicherungen 

Aktivierung von Sicherungen 
wie Motorschutz und Fehler-
stromschutzschalter 

Keine erforderlich aber 
empfehlenswert 

GvD 81 

Art. 37 + 82 

CEI 11-27 

Qualifizierter Elektriker oder 
Grundausbildung Elektrische Si-
cherheit über 4 Stunden 

Bei Änderung der 
Norm CEI 11-27 

Elektriker, Elektroniker, Elekt-
roingenieure 

Arbeiten unter Spannung bis 
1000 V an elektrischen Anla-
gen 

verpflichtend 
Ausbildung zum PEI gemäß CEI 
11-27 über 16 Stunden 
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